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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Louis Krüger (Bündnis90/Die Grünen)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13244

vom 15. September 2022

über Stand der Schulversuche in Berlin

_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Schulversuche werden aktuell im Land Berlin durchgeführt oder wurden seit dem Schuljahr 20/21

abgeschlossen? (Name des Schulversuchs, teilnehmende Schulen, Bezirk, Zielstellung des Schulversuchs,
Dauer des Schulversuchs)

Zu 1.: Derzeit werden in Berlin 23 Schulversuche erprobt. Die nähere Aufschlüsselung -

alphabetisch sortiert nach der Bezeichnung des Schulversuchs - enthält die Anlage 1.

Die seit dem Schuljahr 2020/2021 abgeschlossenen Schulversuche sind in Anlage 2 ge-

listet.

2.: Welche der seit 20/21 abgeschlossenen Schulversuche wurden positiv evaluiert und sollen in den Regel-

betrieb überführt werden? Welche Maßnahmen wurden dafür ergriffen und wie ist der Stand der Umset-
zung?

Zu 2.: Der Schulversuch „Digitale Welten“ kann in der gymnasialen Oberstufe regelhaft

als wählbarer Zusatzkurs von allen Schulen angeboten werden. Die Evaluation des Schul-

versuchs „Berufsbegleitende Ausbildung Geflüchteter zu Erzieherinnen und Erziehern“

steht noch aus. Der Grund dafür ist, dass zwar seit dem Schuljahr 2021/2022 nicht mehr

aufgenommen wird, die dreijährige Ausbildung der sich bereits in der Fachschule befind-

lichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber noch nicht abgeschlossen ist. Erst danach ist

eine valide Einschätzung möglich.
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3. Für welche der im Schuljahr 22/23 und 23/24 auslaufenden Schulversuche ist eine Verlängerung bis zu

welchem Schuljahr möglich? Wie ist gegebenenfalls der Stand in der Beantragung der Verlängerung?

Zu 3.: Eine Verlängerung muss spätestens während des Schuljahres beantragt werden, in

dem die Genehmigung endet, in der Regel während des ersten Schulhalbjahres, da für

die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in einen Schulversuch zumeist besondere

Kriterien gelten. Prinzipiell ist eine Verlängerung für alle in diesem Zeitraum auslaufenden

Schulversuche möglich, sofern die von der KMK festgelegte Höchstlaufzeit von zehn Jah-

ren noch nicht erreicht ist. Dies ist bei keinem der aktuellen Schulversuche der Fall. Der-

zeit liegen noch keine Anträge auf Verlängerung vor.

4. Wenn keine Verlängerung möglich oder angestrebt ist, bis wann erfolgt die Auswertung des Schulver-

suchs? Wer führt die wissenschaftliche oder in sonstiger Weise geeignete Begleitung mit welcher Methodik
durch? (jeweils pro Schulversuch)

Zu 4.: Die Auswertung des Schulversuchs erfolgt kontinuierlich auf der Grundlage der Be-

richte der teilnehmenden Schulen sowie gegebenenfalls der wissenschaftlichen Beglei-

tung. Sie soll rechtzeitig vor dem Ende der Laufzeit abgeschlossen sein, um etwaig erfor-

derliche Nachfolgemaßnahmen in Gang setzen zu können. An der Auswertung ist das in-

haltlich federführende pädagogische Fachreferat der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-

gend und Familie immer wesentlich beteiligt. Dabei werden regelhaft statistische Leis-

tungsdaten sowie Anmelde- und Abbrecherquoten erfasst. Die eingesetzte Methodik rich-

tet sich im Übrigen nach dem Untersuchungsgegenstand und kann an die qualitative und

quantitative Entwicklung des Schulversuchs angepasst werden. In der für die Beantwor-

tung der Schriftlichen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit ist eine maßnahmengenaue

Darstellung nicht möglich.

5. Wenn keine Verlängerung möglich oder angestrebt ist und der Schulversuch positiv evaluiert wird, welche

Maßnahmen sind nötig, um den jeweiligen Schulversuch (ohne Lücke) in den Regelbetrieb zu überführen?

(jeweils pro Schulversuch)

Zu 5.: Erfolgreiche Schulversuche erfordern fast immer Änderungen in den maßgebenden

schulstufen- oder schulartbezogenen Verordnungen oder im Schulgesetz. Ausnahmen be-

stehen nur dann, wenn sich ein Vorhaben aufgrund seines spezifischen Profils nicht für

eine Übertragung in die Regelform eignet. In diesen Fällen erfolgt eine Umwandlung in

eine Schule besonderer pädagogischer Prägung. Bei Anpassungen von Gesetz oder Ver-

ordnungen ist ein ausreichender zeitlicher Vorlauf zur Umsetzung erforderlich. Angesichts

der kontinuierlichen Beobachtung von Schulversuchen ist meist schon vor Ablauf des Ge-

nehmigungszeitraums der erfolgreiche – oder nicht erfolgreiche – Verlauf eines Schulver-

suchs erkennbar, so dass die erforderlichen rechtlichen Anpassungen umgesetzt werden
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können. Ist dies zeitlich ausnahmsweise nicht möglich, kann der Schulversuch verlängert

werden.

6. Nach welchen Kriterien werden die Schulen für die Teilnahme an Modell- und Schulversuchen ausge-

wählt?

Zu 6.: Die Schulen haben eine aktive Rolle im Rahmen von Schulversuchen. Sie werden in

der Regel nicht ausgewählt, sondern geben zumeist selbst den Impuls für eine Maß-

nahme, indem sie die Erprobung eines Vorhabens beantragen, das im Rahmen geltender

Bestimmungen nicht durchführbar ist. Sofern die Initiative nicht von Schulen, sondern von

der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ausgeht, wird das Vorhaben den in

Frage kommenden Schulen vorab vorgestellt, die sich damit vertraut machen und dafür

bewerben können. Bei einer Übernachfrage interessierter Schulen werden bei der Aus-

wahl deren Konzepte sowie eine im Rahmen des Vorhabens größtmögliche Heterogenität

hinsichtlich Schülerschaft, Schulart, sozialräumliche Strukturen und Regionen beachtet.

Berlin, den 5. Oktober 2022

In Vertretung

Alexander Slotty

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie


















